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Flucht und Geflüchtete 
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Asylberechtigte, Geflüchtete  
und Asylsuchende. Eine Begriffs- 
klärung.
Geflüchtete sind Menschen, die in Deutschland 
unter Berufung auf die Genfer Flüchtlingskon- 
vention Zuflucht suchen oder gesucht haben. 

Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind  
Personen, die beim Bundesamt für Migration  
und Flüchtlinge (BAMF) einen Antrag auf Asyl 
gestellt haben. 

Asylberechtigte oder anerkannte Flüchtlinge  
sind Personen, deren Antrag stattgegeben wurde. 
Wird der Antrag abgelehnt, muss die oder der 
Antragstellende grundsätzlich ausreisen.

Droht bei der Rückkehr ins Herkunftsland 
ernsthafter Schaden oder konkrete Gefahr,  
so kann subsidiärer Schutz gewährt oder ein 
Abschiebehindernis festgestellt werden. 

Subsidiären Schutz nach der Genfer Flüchtlings-
konvention erhalten Menschen, denen in ihrem 
Heimatland individuell ein schwerer Schaden 
droht (z.B. aufgrund eines bewaffneten Konflikts) 
und die somit nicht Opfer von gruppenbezogener 
Verfolgung sind. 

Wenn eine Ausreise nicht möglich ist (z.B. wegen 
fehlender Papiere oder Krankheit), kann eine 
Duldung erteilt werden. Man spricht dann von 
Geduldeten.

Asylsuchende 
>  Situation: Einreise und Registrierung

>  Aufenthaltsstatus: Ankunftsnachweis (AKN) 
oder Bescheinigung über die Meldung als 
Asylsuchender (BüMA)

Asylbewerberinnen und  
Asylbewerber
>  Situation: Asylantrag beim BAMF gestellt

>  Aufenthaltsstatus: Aufenthaltsgestattung

Geduldete
>  Situation: Asylantrag mit negativem Bescheid

>  Aufenthaltsstatus:  
Duldung: Ausreisepflicht, die vorübergehend  
ausgesetzt ist. Kein Aufenthaltstitel

Asylberechtigte bzw.  
Anerkennung als Flüchtling
>  Situation: Asylantrag mit positivem Bescheid

>  Aufenthaltsstatus: Aufenthaltserlaubnis
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Immer für Sie da!
Sie suchen Unterstützung und Informationen  
zum Thema? Wenden Sie sich direkt an die 
bundesweit agierende IQ Fachstelle Einwande-
rung:  
www.netzwerk-iq.de/fachstelle-einwanderung       

 

Weitere Informationen
1.  Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) liefert auf seiner Website monatlich 
„Asylzahlen“, z.B. zu Alter und Geschlecht von 

Asylbewerberinnen und -bewerbern  
und zur Entwicklung der Asylantragszahlen: 
www.bamf.de 

2.   Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs- 
forschung (IAB) bietet umfangreiche  
Analysen zum Thema Arbeitsmarkt und 
Geflüchtete (u.a. „Integration in Arbeitsmarkt 
und Bildungssystem macht weitere Fort- 
schritte“):  
www.iab.de

Hauptstaatsangehörigkeiten 
(Asylanträge) im Jahr 2019
Im Jahr 2019 kamen Schutzsuchende vor allem 
aus Syrien, dem Irak, der Türkei, Afghanistan, 
Nigeria und dem Iran nach Deutschland. 

Top10 Herkunftsländer von Asylsuchenden 2019
Quelle: (BAMF 2020) / © Minor
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In welchem Maße wird den Antrag-
stellenden Schutz gewährt?
Im Rahmen der bearbeiteten Asylverfahren  
ergingen im Jahr 2019 folgende Entscheidungen:

Entscheidungen über Asylanträge 2019 
Quelle: (BAMF 2020) / © Minor
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